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Unter dem Namen 'Schadenorganisation Erdbeben' besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. 
Zivilgesetzbuch. Er ist politisch und konfessionell neutral und nicht gewinnorientiert. 

2 Zweck 
Der Verein bezweckt den Aufbau und den Betrieb einer Organisation, die nach einem Erdbeben 
die nötigen personellen und technischen Ressourcen bereitstellt, um beschädigte Gebäude zu 
beurteilen und eine Schätzung der zu erwartenden Wiederaufbau- bzw. Reparaturkosten zu er-
stellen. 

Beurteilt werden sämtliche Gebäude von privaten Personen, von Unternehmen und Organisatio-
nen, von Gemeinden, Städten und Kantonen. Ausgenommen sind die Gebäude und Bauten des 
Bundes und der Armee sowie alle lnfrastrukturanlagen wie Strassen, Bahnen, sowie Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen ausserhalb der Gebäude (Elektrizitäts-, Wasserversorgung, Abwasser, 
etc.). 

Die Schadenorganisation Erdbeben stellt den Kantonen die Gebäudedaten sowie die IT-Infra-
struktur zur Verfügung, die es braucht für die Beurteilung der Bewohnbarkeit von Gebäuden nach 
einem Erdbeben. Zudem stellt sie eine Organisation zur Verfügung, welche nach einem Erdbe-
ben, auf Basis der Gebäudedaten und unter Beizug von Fachleuten Schätzungen erstellt, wieviel 
der Wiederaufbau der beschädigten Gebäude kostet. Diese Schätzungen bilden die Grundlage 
für mögliche Hilfsgesuche der Kantone an den Bund für rasche finanzielle Wiederaufbauhilfe so-
wie für die Festlegung einer Entschädigung durch die Assekuranz. 

3 Mittel 

Zur Erfüllung des Vereinszwecks verfügt der Verein über folgende Mittel: 
Ertrag aus den Leistungsvereinbarungen mit den Institutionen der Assekuranz (private und 
öffentlich-rechtliche kantonale Versicherungen) 
Ertrag aus den Leistungsvereinbarungen mit der öffentlichen Hand 
Spenden und Zuwendungen aller Art 

Mitgliederbeiträge werden keine erhoben. 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet einzig das Vereinsvermögen. 
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4 Mitgliedschaft 
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Mitglieder können Kommunen, Kantone sowie natürliche und juristische Personen des privaten 
und des öffentlichen Rechts werden, die den Vereinszweck unterstützen. 

Aktivmitglieder mit Stimmrecht sind: 
• Die je 2 Vertreter/-innen der Gründungsmitglieder Regierungskonferenz Militär, Zivil-

schutz, Feuerwehr (RK MZF), Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG)
und des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SW);

• diejenigen Mitglieder, welche die Dienstleistungen des Vereins nutzen und mit diesem
eine Leistungsvereinbarung unterzeichnet haben.

Passivmitglieder ohne Stimmrecht können natürliche oder juristische Personen sein, welche die 
Dienstleistungen des Vereins nicht aktiv nutzen, aber zur Erbringung des Vereinszwecks beitra-
gen. 

Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf schriftliches Gesuch. Der Vorstand entscheidet über die 
Aufnahme. Der Vorstand kann den Beitritt nur aus wichtigen Gründen ablehnen (z.B. finanzielle 
Probleme, fehlende Lizenz zum Geschäftsbetrieb, schlechte Reputation). Eine Ablehnung des 
Antrags auf Mitgliedschaft ist zudem gegenüber der Antragstelle zu begründen. 

5 Austritt und Ausschluss 
Ein Vereinsaustritt ist jederzeit auf das Ende eines Vereinsjahres möglich. Das Austrittsschreiben 
muss bis spätestens 30. Juni des Jahres des Vereinsaustritts an den Vorstand gerichtet werden. 

Ein Mitglied kann jederzeit aus wichtigen Gründen, insbesondere wegen Verletzung der Statuten, 
Verstoss gegen die Ziele des Vereins oder wegen Aktivitäten, welche die Erreichung der Ziele 
des Vereins behindern (z.B. Aufbau einer Organisation, welche die gleichen Ziele wie der Verein 
verfolgt) aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Der Vorstand fällt den Ausschlussentscheid. Dem ausgeschlossenen Mitglied steht gegen einen 
Ausschlussentscheid des Vorstands ein Rekursrecht an die nächste ordentliche Mitgliederver-
sammlung zu. Der Rekurs ist innert 30 Tagen nach Zustellung des Ausschliessungsentscheids 
mit eingeschriebenem Brief an den Präsidenten zuhanden der Mitgliederversammlung zu richten. 
Ein Rekurs gegen einen Ausschlussentscheid des Vorstands hat keine aufschiebende Wirkung. 
Der Beschluss der Mitgliederversammlung über solche Rekurse ist endgültig. 

Bei einem Vereinsaustritt hat das ausscheidende Mitglied kein Anrecht auf das Vereinsvermögen 
oder Anteile davon. 
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